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Studentenwerk Ndb./Opf.  Albertus-Magnus-Str. 4  93053 Regensburg  
 

An die 

Beschäftigten in der Kurzarbeit 

der Abteilung 4 

 

Personalstelle 
Name: Andreas Hupfauer 

Zimmer-Nr.: SH 1.36C 
Telefon: 0941 943-1941 
Telefax: 0941 943-1775 

E-Mail: hupfauer@stwno.de 
 
 
 

 

 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Datum 

 Pers/Hu                                   30.  April 2020 
, 
, 
 
 
 
. Juni 2017 

 
 
Abfrage Risikogruppen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie mit Schreiben vom 29.04.2020 bereits mitgeteilt, versuchen wir u.a. über Essen-to-Go-Angebote in den 

Mensen sowie durch Teilöffnungen von Cafeterien einen geordneten Betriebsablauf langsam wieder 

aufzunehmen zu können. 

Die Teilöffnungen der Cafeterien werden bereits ab 04.05.2020 beginnen und hoffentlich im Nachgang 

sukzessive ausgebaut. Die Essen-to-Go-Angebote werden zudem vermutlich ab 11.05.2020 beginnen. 

Hierzu werden wir zeitnah kleinere Teams unter den Beschäftigten bilden, die abwechselnd zum Einsatz 

kommen werden. Auch in den anderen von der Kurzarbeit betroffenen Betriebsteilen hoffen wir, zeitnah 

wieder schrittweise den Betrieb aufnehmen zu können. Hierzu haben wir bereits in einem gesonderten 

Schreiben vom 29.04.2020 informiert. 

Neben dieser groben Information über den geplanten Betriebsablauf der nächsten Wochen möchten wir 

mit diesem Schreiben insbesondere abfragen, ob für Sie bei einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-

Virus ein erhöhtes Gesundheitsrisiko bestehen würde, weil Sie möglicherweise zu einer vom Robert-Koch-

Institut definierten „Risikogruppe“ gehören (z.B. Leukämie, Diabetes, Lungenerkrankungen). Genauere 

Informationen zur Zuordnung finden Sie dabei auf folgender Internetseite: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 

Sollten Sie zu einer der dort aufgeführten Risikogruppen gehören, würden wir aus Fürsorgegründen und 

möglicherweise in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt zunächst auf eine Einteilung zum Dienst 

verzichten bzw. die erforderlichen Maßnahmen mit dem behandelnden Arzt abstimmen (z.B. kein 

Publikumsverkehr etc.), damit keinerlei Gesundheitsgefahren für Sie bestehen.  
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Wenn Sie sich selbst zu einer solchen Risikogruppe zählen, bitten wir Sie daher, um schnellstmögliche 

Rückmeldung. 

Die Rückmeldungen sind bitte an die Personalstelle zu richten. Bei diesen Rückmeldungen sind Sie 

selbstverständlich nicht verpflichtet, konkrete Angaben zu genauen Diagnosen oder Krankheiten zu 

machen. Hilfreich wäre aber, wenn Sie bei Ihrer Rückmeldung ein mögliches ärztliches Attest bereits 

beibringen könnten.  

Im Nachgang werden wir versuchen eine bestmögliche Lösung zu finden, sodass Sie keinen unnötigen 

gesundheitlichen Risiken ausgesetzt werden. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i.A. Andreas Hupfauer 
Bereichsleitung Personal 
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Datenschutzrechtliche Hinweise: 

Verantwortlich im Sinne des Datenschutzes:  
Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz 
Albertus-Magnus-Str. 4, 93053 Regensburg 
Tel: 0941 943-1836 
 
Datenschutzbeauftragter: 
Nicolas Müller 
Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz 
Albertus-Magnus-Str. 4 
93053 Regensburg 
E-Mail: datenschutz@stwno.de 

Zweck der Verarbeitung: Zum Zweck der Wiederaufnahme der Arbeit in der Hochschulgastronomie und 

dem Schutze seiner Beschäftigten und Kunden erfragt das Studentenwerk unter den Mitarbeitern der 

Abteilung Hochschulgastronomie die Zugehörigkeit zu einer vom Robert-Koch-Institut definierten 

„Risikogruppe“. 

Rechtsgrundlage: Im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus kommt 

der Ausnahmetatbestand gemäß Art. 9 Abs. 2 lit i DSGVO in Betracht. Demnach ist die Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten zulässig, wenn es sich um den Bereich der öffentlichen Gesundheit handelt. 

Es werden nur die personenbezogenen Daten erhoben, die für die Zweckerfüllung zwingend notwendig 

sind. Nach der Zweckerfüllung werden die von Ihnen gespeicherten Daten gelöscht. Ihre 

personenbezogenen Daten werden nicht an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt. 

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 

Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre Daten sowie auf Berichtigung, Löschung und auf Einschränkung 

der Verarbeitung; auch besteht ein Recht auf Datenübertragbarkeit sowie ein Beschwerderecht bei einer 

Aufsichtsbehörde. Detaillierte Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter: 

https://www.stwno.de/de/datenschutz.de  
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